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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Wichtige steuerliche  
Sofort-Maßnahmen – 
was läuft aus, was kann 
weiter genutzt werden

a)  Auslaufen der degressiven Ab-
schreibung zum 31.12.2021

Befristet für die Anschaffung oder Her-
stellung von beweglichen Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens in den Kalenderjahren 
2020 und 2021 wurde die Möglichkeit (Wahl-
recht) wieder eingeführt, anstelle der linea-
ren Abschreibung steuerlich eine degressive 
Abschreibung in Anspruch zu nehmen. Die 
degressive Abschreibung kann nach einem 
festen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert 
(Restwert) i. H. v. bis zu 25 %, höchstens das 
Zweieinhalbfache der linearen Abschreibung 
berechnet werden.

Nach aktuellem Stand läuft die Möglich-
keit der degressiven AfA nun aus und gilt 
nur noch für Wirtschaftsgüter, die bis zum 
31.12.2021 angeschafft oder hergestellt wer-
den.

b)  Sofortabschreibung für Computer-
Hardware und Software („digitale 
Wirtschaftsgüter“)

Zur Förderung von Invest it ionen in die 
Digita lwir tschaf t wurde mit Schreiben 
der FinVerw vom 26.2.2021 für bestimmte 
Computerhardware und Software die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer auf ein 
Jahr festgelegt, so dass der Aufwand aus 
dem Erwerb unmittelbar steuerlich geltend 
gemacht werden kann. Dies gilt sowohl für 
gewerbliche oder freiberufliche Einkünfte 
als auch bspw. beim Werbungskostenabzug 
von Arbeitnehmern.

Begünst ig t sind d ie mater iel len Wir t-
schaftsgüter „Computerhardware“: Com-
puter, Desktop-Computer, Notebook-Com-
puter, Desktop-Thin-Clients, Workstations, 
Dockingstations, externe Speicher- und 
Datenverarbeitungsgeräte (Small-Scale-
Server), externe Netzteile sowie Peripherie-
geräte. Daneben ist Software begünstigt, 
und zwar die Betriebs- und Anwendersoft-
ware zur Dateneingabe und -verarbeitung. 
Dies ist also z. B. ein Textverarbeitungs-
programm, aber auch ein Buchhaltungs-
programm oder eine komplexe ERP-Soft-
ware.

Hinsichtlich der erstmaligen Anwendung 
dieser „Sofortabschreibung“ gilt:

    Der A nsat z der Nut z u ngsdauer mit 
„einem Jahr“ ist erstmals anzuwenden 
in Gewinnermittlungen für Wirtschafts-

jahre, die nach dem 31.12.2020 enden, 
in der Regel also erstmals für das Wirt-
schaftsjahr 2021.

    In dieser Gewinnermittlung können Rest-
buchwer te von entsprechenden Wir t-
schaf tsgütern, d ie in f rüheren Wir t-
schaftsjahren angeschafft oder hergestellt 
wurden und bei denen eine andere als 
die einjährige Nutzungsdauer zugrunde 
gelegt wurde, vollständig abgeschrieben 
werden.

Hinweis: In der Handelsbilanz kann die-
ser eher a ls Konjunkturstützungsmaß-
nahme einzustufenden Verwaltungsan-
weisung in der Regel nicht gefolgt werden. 
Die Nutzungsdauer von einem Jahr kann 
nur ausnahmsweise dann in der Handels-
bilanz angesetzt werden, wenn diese „So-
fortabschreibung“ dem tatsächlichen Wert-
verzehr entspricht. Ansonsten muss die tat-
sächliche Nutzungsdauer der Abschreibung 
zu Grunde gelegt werden. Insoweit kann es 
zu Abweichungen zwischen Handels- und 
Steuerbilanz kommen.

c)  Erhöhter Verlustrücktrag für 2021 
und pauschalierter Verlustrücktrag

Bei einer im Einzelfall in 2021 negativen ge-
schäftlichen Entwicklung sollte auf Basis 
einer aktuellen BWA geprüft werden, ob eine 
Anpassung der Steuervorauszahlungen 
für 2021 erfolgen kann. Dies ist ein einfach 
umzusetzendes und wirksames Mittel, um 
die Liquidität zu schonen.

Wird für 2021 ein negatives Ergebnis er-
wartet, so bietet eine Anpassung der Voraus-
zahlungen auf 0 € auch die Möglichkeit eines 
pauschalierten Verlustrücktrags in das 
Jahr 2020. Das heißt, für 2020 kann dann ein 
Verlustrücktrag aus 2021 ggf. auch in pau-
schalierter Weise i. H. v. 30 % des Gesamt-
betrags der Einkünfte des Jahres 2020 (ohne 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) be-
reits jetzt berücksichtigt werden, ohne dass 
bereits das Ergebnis für 2021 oder gar die 
Steuererklärung für 2021 vorliegt. Sobald 
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dann später die Veranlagung für 2021 er-
folgt, wird dieser pauschalierte Verlustrück-
trag durch den tatsächlich angefallenen Ver-
lust ersetzt. Sofern ein voraussichtlich höhe-
rer Verlustrücktrag als der pauschalisierte 
der Höhe nach nachgewiesen werden kann, 
kann auch dieser auf Antrag berücksichtigt 
werden. Hinzuweisen ist darauf, dass hin-
sichtlich des vorläufigen Verlustrücktrags 
keine Beschränkung dahingehend besteht, 
dass die Steuererleichterungen nur (etwaig 
nachweislich) von der Pandemie Betroffene 
beanspruchen können.

Im Übrigen gelten für das Jahr 2021 die er-
höhten Möglichkeiten der Verlustberück-
sichtigung. Ein Verlust des Jahres 2021 kann 
in 2020 berücksichtigt werden (sog. Verlust-
rücktrag) bis maximal 10 Mio. € bzw. bei Zu-
sammenveranlagung 20 Mio. €. Dies setzt al-
lerdings voraus, dass in 2020 entsprechende 
positive Einkünfte erzielt wurden. Diese er-
höhten Rücktragsmöglichkeiten gelten un-
abhängig davon, aus welchem Grund der 
Verlust entstanden ist. Die Corona-Pande-
mie braucht also nicht Ursache zu sein. Viel-
mehr kann dies auch einschlägig sein, z. B. 
für Betroffene der Hochwasserkatastrophen 
im Juli 2021.

Hinweis I: Ein Verlustrücktrag aus 2021 in 
das Jahr 2020 ist nur bei der Einkommen-
steuer und – so für Kapitalgesellschaften – 
bei der Körperschaftsteuer möglich. Bei der 
Gewerbesteuer ist dagegen auch weiterhin 
kein Verlustrücktrag vorgesehen.

Hinweis II: Wird für 2021 ein Verlust er-
war tet , so legt dies auch steuerbi lanz-
politische Überlegungen nahe. So kann ge-
prüft werden, ob die Realisierung von Er-
trägen vorgezogen oder der Anfall von Auf-
wendungen verschoben werden soll. Auch 
können Bilanzierungs- und Bewertungs-
spielräume genutzt werden, so bspw. bei 
Ansatz und Bewertung von Rückstellungen. 
Dies kann auch dazu beitragen, dass steuer-
bilanzielle Risikopositionen abgebaut wer-
den.
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Steuerliche Be-
handlung kleiner 
Photovoltaikanlagen und 
vergleichbarer Block-
heizkraftwerke

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage ist 
grundsätzlich eine gewerbliche Tätigkeit, 
die steuerlich insbesondere im Hinblick auf 
die Einkommensteuer und Gewerbesteuer 
sowie auf die Umsatzsteuer zu beurteilen ist. 

a) Einkommensteuer

Gewinne und Verluste aus einer solchen An-
lage sind im Grundsatz bei der Einkommen-
steuer als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu 
erfassen, was durchaus steuerlich attrak-
tiv sein kann, weil regelmäßig auf Grund 
von Abschreibungen in den ersten Jahren 
steuerliche Verluste erzielt werden, die mit 
anderen Einkünften verrechnet werden kön-
nen und damit zur Minderung der Steuer-
last führen.

Dies gilt allerdings nur dann, wenn mit dem 
Betrieb der Anlage eine Gewinnerzielungs-
absicht besteht. Ein solcher Nachweis der 
Gewinnerzielungsabsicht und die Tatsache, 
dass bei solch kleinen Anlagen auf dem 
privatgenutzten Einfamilienhaus regel-
mäßig nur geringe Erträge erzielt werden, 
führt zu vergleichsweise hohem Aufwand 
für den Stpfl. und das Finanzamt bei der 
Erfassung dieser Einkünfte.

Aus diesem Grund gewährt die FinVerw mit 
Schreiben des BMF vom 29.10.2021 eine 
Billigkeitsregelung, nach der auf Antrag 
kleine Anlagen als einkommensteuerlich 
unbeachtlich behandelt werden können. 
Im Kern gilt:

    Anwendungsbereich: Die Regelung 
g i l t  f ü r  k le ine Photovolta i ka n lagen 
und vergleichbare Blockheizkraftwerke 
(BHKW). „Kleine Photovoltaikanlagen“ 
sind Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von bis zu 10 kW, die auf zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten oder un-
entgeltlich überlassenen Ein- und Zwei-
familienhausgrundstücken einschließlich 
Außenanlagen (z. B. Garagen) installiert 
sind und nach dem 31.12.2003 oder vor 
mehr als 20 Jahren in Betrieb genommen 
wurden. Vergleichbare BHKW sind sol-
che mit einer installierten Leistung von 
bis zu 2 ,5 kW, wenn die übr igen vor-
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Werden mehrere Photovoltaikanlagen/
BHKW betrieben, so ist insoweit eine 
Gesamtbetrachtung anzustellen. Weiter-
hin ist Voraussetzung, dass der von der 
Photovoltaikanlage/dem BHKW erzeugte 
Strom neben der Einspeisung in das öf-
fent l iche Stromnetz ausschließlich in 
den zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Räumen verbraucht wird. Der Verbrauch 
des erzeugten Stroms in einem häus-
lichen Arbeitszimmer ist unschädlich. 
Der (teilweise) Verbrauch des durch die 
Photovoltaikanlage/das BHKW erzeugten 
Stroms durch einen Mieter oder zu ander-

weitigen eigenen oder fremden betrieb-
l ichen Zwecken muss technisch aus-
geschlossen sein.

    Fehlende Gewinnerzielungsabsicht: 
Bei d iesen Photovolta ikan lagen und 
vergleichbaren BHKW ist auf schrif t-
lichen Antrag der steuerpflichtigen Person 
aus Vereinfachungsgründen ohne wei-
tere Prüfung in allen verfahrensrecht-
lich offenen Jahren zu unterstellen, dass 
diese nicht mit Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben werden. Bei ihnen liegt grds. 
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei 
vor. Der Antrag wirkt auch für die Folge-
jahre. Veranlagte Gewinne und Verluste 
(z. B. bei unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung oder vorläufig durchgeführten 
Veranlagungen) aus zurückliegenden Jah-
ren, die verfahrensrechtlich noch änder-
bar sind, sind in der Steuerveranlagung 
nicht mehr zu berücksichtigen.

    Antragstellung: Bei Neuanlagen, die 
nach dem 31.12 . 2021 in Bet r ieb ge -
nommen werden, ist der Antrag bis zum 
Ablauf des Veranlagungszeitraums zu 
stellen, der auf das Jahr der Inbetrieb-
nahme folgt. Bei Altanlagen (Inbetrieb-
nahme vor dem 31.12.2021) ist der An-
trag bis zum 31.12.2022 zu stellen.

    Nachweis der G ew i n ner z ie lu ngs-
absicht durch den Stpfl.: Unabhängig 
von den Regelungen dieses Schreibens 
bleibt es der steuerpf l ichtigen Person 
unbenommen, eine Gewinnerzielungs-
absicht nachzuweisen.

Hinweis: Der Nachweis der Gew in n-
erz ielungsabsicht er folg t anhand einer 
Einkünfteprognose über die voraussicht-
l iche Nutzungsdauer der Anlage ( jähr-
l iche Gewinnermit t lung = Einspeisever-
gütungen + Tei lwer t des eigenen Ver-
brauchs + erhaltene Umsatzsteuer abzüglich 
Abschreibungen, Versicherungsbeiträge, 
F inanz ierungs-, Instandhaltungs- und 
Wartungsaufwand, gezahlte Umsatzsteuer, 
Verwaltungskosten). 

Der Nachweis einer Gewinnerzielungs-
absicht und damit die einkommensteuer-
liche Berücksichtigung der Anlage kann 
im Einzel fa l l  sinnvol l  sein , wenn A b-
schreibungen (i. d. R. über 20 Jahre) oder 
ggfs. auch Sonderabschreibungen in den 
ersten Jahren des Betriebs der Anlage zu 
steuerlichen Verlusten führen, die mit an-
deren positiven Einkünften verrechnet wer-
den können.

b) Gewerbesteuer

Der Betrieb einer kleinen Photovoltaikanlage 
ist von der Gewerbesteuer befreit. 

Auch bei etwas größeren Anlagen erfolgt 
im Ergebnis regelmäßig keine Belastung 
mit Gewerbesteuer, da insoweit ein Frei-
betrag von 24 500 € gilt.

c) Umsatzsteuer

Im Rahmen der Umsatzbesteuerung erfolgt 
eine eigenständige Betrachtung, unabhängig 
von der beschriebenen einkommensteuer-
l ichen Beurteilung der Anlage. Aus um-
satzsteuerlicher Sicht handelt es sich bei 
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dem Betreiber einer Photovoltaikanlage 
um einen Unternehmer. Die Einspeisever-
gütung für den Stromanteil, den er in das 
öffentliche Netz einspeist, ist ein Umsatz, 
der grundsätzlich dem Regelsteuersatz von 
19% unterliegt. 

Kleinunternehmer: 

Da regelmäßig der Umsatz aus einer kleinen 
Photovoltaikanlage unterhalb der Umsatz-
grenzen der Kleinunternehmer-Regelung 
liegt (max. 22.000 €), ist die Anwendung 
dieser Vereinfachungsregelung vorgesehen. 

Als Kleinunternehmer nimmt der Anlagen-
betreiber keine Umsatzsteuer ein, so dass 
die Einspeisevergütung ohne Umsatzsteuer 
abgerechnet werden muss. Damit einher 
geht, dass gezahlte Umsatzsteuer (Vor-
steuer) nicht anteilig erstattet werden kann. 

Lediglich die Höhe der jährlichen Umsätze 
ist dem Finanzamt mitzuteilen – der Ver-
waltungsaufwand als Kleinunternehmer ist 
folglich gering.

Option zur Regelbesteuerung: 

Auf die Anwendung der beschriebenen 
Kleinunternehmer-Regelung kann verzichtet 
werden. Diese sogenannte Option zur Regel-
besteuerung bindet den Betreiber der An-
lage für mind. 5 Jahre. Die Einspeisever-
gütung ist demnach mit Umsatzsteuer ab-
zurechnen. 

Sofern die Photovoltaikanlage zu mindes-
tens 10% unternehmerischen Zwecken dient 
(Anhaltspunkt hierzu: eingespeister Strom-
anteil), kann der Betreiber sie ganz oder an-
teilig seinem Unternehmen zuordnen und 
erhält entsprechend die (ggfs. anteil ige) 
Vorsteuer aus der Anschaffung erstattet. 
Diese Zuordnungsentscheidung sollte spä-
testens bis zur gesetzlichen Abgabefrist 
der Jahressteuererklärung dem Finanzamt 
bekannt sein, d. h. derzeit bis zum 31.07. 
des Folgejahres.

Entsprechend der Ausü bu ng des Zu-
ordnungswahlrechts er folgt die weitere 
umsatzsteuerliche Behandlung: 

→  bei vollständiger Zuordnung zum Unter-
nehmen kann die gesamte Vorsteuer aus 
der Anschaffung und später folgenden 
Aufwendungen geltend gemacht werden, 
damit verbunden ist jedoch auch die Ab-
führung von Umsatzsteuer auf den jähr-
lichen „Eigenverbrauch“ (sog. unentgelt-
liche Wertabgabe). 

→  Wird nur der auf die geplante unter-
nehmerische Nutzung entfallende An-
teil dem Unternehmen zugeordnet, dann 
kann auch nur die anteilige Vorsteuer 
(aus der Anschaffung und allen weiteren 
Aufwendungen) erstattet werden, dafür 
entfällt die Eigenverbrauchsbesteuerung. 

Bisher war bei der Opt ion zur Regel-
besteuerung in derartigen Neugründungs-
Fällen die Abgabe einer monatlichen Um-
satzsteuer-Voranmeldung in den ersten 2 
Jahren erforderlich. Für die Jahre 2021 – 
2026 ist diese Pf licht jedoch ausgesetzt 
worden, so dass eine Schätzung und ggfs. 
vierteljährliche Voranmeldung derzeit aus-
reichend sind.
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Hinweis: Die mit dem Betrieb einer kleinen 
Photovoltaikanlage verbundenen steuer-
lichen Aspekte sind vielfältig, so dass in 
diesem Rahmen nur eine grundlegende Dar-
stellung möglich ist – zu der Behandlung 
im Einzelfall ist die Hinzuziehung steuer-
lichen Rats empfehlenswert.

Steuerermäßigung  
für Dienst- und Hand-
werkerleistungen im  
Privathaushalt

Bei der Einkommensteuer können neben-
einander folgende Steuerermäßigungen in 
Anspruch genommen werden:

    20 % der Aufwendungen im Privathaushalt 
für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse und  haushaltsnahe Dienst-
leistungen wie Rasenmähen, Fenster-
putzen oder Pflegeleistungen, höchstens 
(20 % von 20.000 =) € 4 000 € p. a. und

    20 % der Aufwendungen für Handwerker-
leistungen, also alle im eigenen Haushalt 
getätigten Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen (20 % 
von 6.000 € =) höchstens aber 1 200 € p. a.

Handwerkerleistungen sind nur begünstigt, 
wenn sie im räumlichen Bereich eines vor-
handenen Haushalts erbracht werden. Damit 
scheiden Handwerkerleistungen, die die Er-
richtung eines „Haushalts“, also einen Neu-
bau betreffen, aus.

Handlungsempfehlung: Für die Steuer-
ermäßigung werden nur der Lohnanteil 
sowie Maschinen- und Fahrtkosten, nicht 
dagegen der Materialanteil berücksichtigt. 
Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung 
nur bei Vorliegen eines Nachweises gewährt 
wird; es muss also über die Leistung eine 
Rechnung vorliegen. 

Hinzuweisen ist auf folgende aktuelle Ent-
wicklungen:

    Für Handwerkerleistungen der öf fent-
l ichen Hand, die nicht nur einzelnen 
Haushalten, sondern allen an den Maß-
nahmen der öffentlichen Hand beteiligten 
Haushalten zugutekommen, ist eine Be-
günstigung ausgeschlossen. Dies betrifft 
bspw. den Ausbau des allgemeinen Ver-
sorgungsnetzes oder die Erschließung 
einer Straße, aber auch den Winterdienst 
auf der Fahrbahn.

    Die Reparatur des privaten Kfz ist keine 
begünstigte Handwerkerleistung, da es 
sich insoweit nicht um einen „Haus-
haltsgegenstand“ handelt – so die Ent-
scheidung des Finanzgerichts Thürin-
gen vom 25.6.2020 (Az. 1 K 103/20).

    Nach wie vor strittig ist, ob eine Steuer-
ermäßigung für Aufwendungen für ein 
Hausnotrufsystem, das in einem außer-
halb eines „Betreuten Wohnens“ be-
findlichen Haushalt eines Stpf l. instal-
liert ist, gewährt wird.
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Sachbezüge und Gutscheine: Änderungen ab 2022

a)  Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung oder 
Unterkunft zur Verfügung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind Teil des 
Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vorteil“ steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. Zu bewerten sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung. Die Sachbezugswerte entwickeln sich wie in der 
Übersicht „Sachbezugswerte“ dargestellt.

Übersicht: Sachbezugswerte

Jahr freie Verpflegung 
insgesamt (kein 
minderjähriger 

Familien-
angehöriger)

freie allgemeine 
Unterkunft  

bei Belegung  
mit einem  

volljährigen  
Beschäftigten

Frühstück Mittag- und  
Abendessen je

monatlich monatlich mtl. täglich mtl. täglich
2022 270,00 € 241,00 € 56,00 € 1,87 € 107,00 € 3,57 €
2021 263,00 € 237,00 € 55,00 € 1,83 € 104,00 € 3,47 €

 
Handlungsempfehlung: Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte kann es 
günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge, z. B. in Form von Restaurantgutscheinen, 
an die Arbeitnehmer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer Frei-
grenze von 50,00 € je Monat (zum 1.1.2022 steigt die Grenze von 44 € auf 50 €) lohnsteuer-
frei und unterliegen auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall sollte die 
Umsetzung einer solchen Gestaltung unter Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da 
die Anerkennung von Sachbezügen an enge Bedingungen geknüpft ist.

b)  Änderungen treten zum 1.1.2022 hinsichtlich der lohnsteuerlichen Behandlung von 
Sachbezügen und Gutscheinen ein. Zunächst ist festzustellen, dass die monat-
liche Freigrenze für Sachbezüge ab dem 1.1.2022 von derzeit 44 € auf 50 € ansteigt.

In einem ersten Schritt ist die Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn zu beachten. 
Nur bei Sachlohn kann die Freigrenze von 50 € genutzt werden. Entgegen dem früheren 
Recht liegt in folgenden Fällen kein Sachlohn, sondern Barlohn vor:

    Zweckgebundene Geldleistungen werden dem Barlohn zugerechnet.

    Auch eine nachträgliche Kostenerstattung führt zu einer Geldleistung.

Beispiel 1: Die Arbeitnehmer sind nach arbeitsrechtlicher Vereinbarung berechtigt, ihren 
privateigenen Pkw bei einer Tankstelle ihrer Wahl mit bis zu 40 € im Monat zu betanken. 
Nach monatlicher Vorlage der Benzinquittung erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung. 
Insoweit handelt es sich um Barlohn.

Beispiel 2: Ein Arbeitgeber gibt seinem Arbeitnehmer einen selbst erstellten Gutschein 
zum Tanken an einer bestimmten lokalen Tankstelle, bei der der Arbeitgeber ein Kunden-
konto unterhält. Mit Einsatz des Gutscheins tankt der Arbeitnehmer an dieser Tankstelle 
und die Abrechnung zwischen Tankstelle und dem Arbeitgeber erfolgt durch eine Sammel-
rechnung jeweils am Monatsende. In diesem Fall handelt es sich um einen Sachbezug.

Andererseits zählen Gutscheine und Geldkarten auf Grund gesetzlicher Änderung be-
reits seit dem 1.1.2020 nur dann zum begünstigten Sachlohn, wenn

    sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden,

    sie ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen und

    die Gutscheine/Geldkarten bestimmte Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
erfüllen.

Die zuletzt genannte Tatbestandsvoraussetzung ist erst ab dem 1.1.2022 auf Gutscheine 
und Geldkarten anwendbar und muss damit nun zum Jahreswechsel in der Praxis Be-
rücksichtigung finden.

Die FinVerw hat in dem Anwendungsschreiben zu diesen Änderungen Beispiele auf-
geführt. Danach sind die folgenden Gutscheine und Geldkarten im Rahmen der 50 €-Frei-
grenze auch nach dem 31.12.2021 begünstigt:

    wieder aufladbare Geschenkkarten für den Einzelhandel,

    Shop-in-Shop-Lösungen mit Hauskarte,

    von einer Tankstellenkette ausgegebene Tankkarten zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen in einzelnen Tankstellen mit einheitlichem Marktauftritt,

    ein vom Arbeitgeber selbst ausgegebener Gutschein (z. B. Tankgutschein), wenn die 
Tankstelle oder Tankstellenkette unmittelbar mit dem Arbeitgeber abrechnet,



4

Hinweis: Die Darstellungen dienen aus schließlich Informationszwecken  
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
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    Karten eines Online-Händlers, die nur zum 
Bezug einzelner Produkte oder Dienst-
leistungen berechtigen (nicht jedoch von 
Fremdanbietern, z. B. Marketplace),

    Center-Gutscheine, „City-Cards“ und 
Stadtgutscheine.

Weiterhin ist auf die bereits seit 2020 gel-
tende gesetzliche Regelung zum Zusätzlich-
keitserfordernis hinzuweisen. Sachlohn ist 
nur dann begünstigt, wenn dieser zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt wird. Das Zusätzlichkeitskriterium 
ist danach nur noch erfüllt, wenn

    die Leistung nicht auf den Anspruch auf 
Arbeitslohn angerechnet,

    der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-
gunsten der Leistung herabgesetzt,

    die verwendungs- oder zweckgebundene 
Leistung nicht anstelle einer bereits ver-
einbarten künftigen Erhöhung des Arbeits-
lohns gewährt und

    bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird.

Handlungsempfehlung: Insoweit sind be-
stehende Anreizsysteme aus lohnsteuer-
licher Sicht dringend zu überprüfen. Ins-
besondere die Gestellung von Gutscheinen 
der Ar t und Höhe nach sol lte überprüf t 
werden.

Steuerfreier Corona-
Bonus noch bis zum 
31.3.2022 möglich

In der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022 
gewährte Beihilfen und Unterstützungen in 
Form von Zuschüssen und Sachbezügen, 
welche vom Arbeitgeber auf Grund der Co-
rona-Krise an seine Arbeitnehmer geleistet 
werden, sind bis zu einem Betrag von 1 500 € 
steuerfrei. Voraussetzung für die Steuer-
freiheit ist, dass die Beihilfen und Unter-
stützungen zur Abmilderung der zusätz-
lichen Belastung durch die Corona-Krise 
und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. Der Betrag 
von 1 500 € kann insgesamt nur einmal pro 
Arbeitsverhältnis innerhalb dieses Zeit-
raums in Anspruch genommen werden, 
die Auszahlung ist aber in mehreren Be-
trägen möglich.

Mittels dieses Instruments können also 
auch aktuell noch steuerfrei Zahlungen an 
die Arbeitnehmer erfolgen. Dabei ist ins-
besondere Folgendes zu beachten:

    Für die Steuerfreiheit der Leistungen ist 
es erforderlich, dass aus den vertrag-
lichen Vereinbarungen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer oder anderen 
Vereinbarungen bzw. Erklärungen er-
kennbar ist, dass es sich um steuerfreie 
Beihilfen und Unterstützungen zur Ab-
milderung der zusätzlichen Belastung 
durch die Corona-Krise handelt und die 
übrigen Voraussetzungen – insbesondere, 
dass diese zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn geleistet werden 
– eingehalten werden.

    Der Zusammenhang der Beihilfen und 
Unterstützungen mit der Corona-Krise 
kann sich aus einzelvertraglichen Ver-
einbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, aus ähnl ichen Verein-
barungen oder aus Erklärungen des Arbeit-
gebers ergeben. Ähnliche Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können z. B. Tarifverträge oder gesonderte 
Betr iebsvereinbarungen sein. Als Er-
klärungen des Arbeitgebers werden z. B. 
individuelle Lohnabrechnungen oder Über-
weisungsbelege anerkannt, in denen die 
Corona-Sonderzahlungen als solche aus-
gewiesen sind.

Hinweis: Die steuerfreien Leistungen sind 
im Lohnkonto aufzuzeichnen , so dass 
diese bei der Lohnsteuer-Außenprüfung 
als solche erkennbar sind und die Rechts-
grundlage für die Zahlung bei Bedarf ge-
prüft werden kann.

Betriebsveranstaltung: 
Aufteilung der angefal-
lenen Kosten auf die tat-
sächlich teilnehmenden 
Arbeitnehmer

Bei der lohnsteuerlichen Abrechnung von 
Betriebsveranstaltungen ist zu beachten, 
dass der BFH mit Urteil vom 29.4.2021 (Az. 
VI R 31/18) entschieden hat, dass

    bei der Bewertung von Arbeitslohn anläss-
lich einer Betriebsveranstaltung alle mit 
dieser in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen des Arbeit-
gebers anzusetzen sind, ungeachtet des-
sen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vor-
teil begründen können.

    die danach zu berücksichtigenden Auf-
wendungen (Gesamtkosten) des Arbeit-
gebers zu gleichen Teilen auf die bei der 
Betriebsveranstaltung anwesenden Teil-
nehmer aufzuteilen sind. Eine Bemessung 
des dem einzelnen Arbeitnehmer zu-
fließenden Vorteils nach der Anzahl der 
angemeldeten Arbeitnehmer komme nach 
aktueller Gesetzesfassung nicht in Be-
tracht.

Hinweis: Falls nun entgegen den Planun-
gen des Arbeitgebers tatsächlich weniger 

Arbeitnehmer an der Betriebsveranstaltung 
teilnehmen, kann diese rechnerische Auf-
teilung der tatsächlich angefallenen Kosten 
auf die Anzahl der teilnehmenden Arbeit-
nehmer zu einem Überschreiten des Frei-
betrags von 110 € je Teilnehmer führen, so 
dass dann ein lohnsteuerpflichtiger Sach-
bezug vorliegt.

Geltendmachung der  
ab 2021 erhöhten Behin-
derten-Pauschbeträge

Zum 1.1.2021 sind für Menschen mit Be-
hinderungen deutliche begünstigende Re-
gelungen in Kraft getreten, insbesondere:

    Verdoppelung der Behinderten-Pausch-
beträge,

    Einführung einer behinderungsbedingten 
Fahrtkostenpauschale für private Zwecke 
unter Anrechnung sog. zumutbaren Be-
lastung,

    Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchs-
voraussetzungen zur Gewährung eines 
Behinderten-Pauschbetrages bei einem 
Grad der Behinderung kleiner 50.

Handlungsempfehlung: Es besteht für die 
Betroffenen Handlungsbedarf:

    Soweit ein Arbeitsverhältnis besteht, wer-
den die Pauschbeträge in der Regel bereits 
beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. In-
soweit sollte im konkreten Fall anhand 
der Lohnabrechnungen kontrolliert wer-
den, ob dies entsprechend erfolgt ist.

    Sofern nach den Neuregelungen nun erst-
mals Anspruch auf einen Freibetrag bei 
der Lohnsteuer besteht, muss ein Antrag 
auf Lohnsteuerermäßigung beim Wohn-
sitzfinanzamt gestellt werden. Dies kann 
ggf. nun auch noch zumindest für 2022 
erfolgen.

    Bei Nichtarbeitnehmern bzw. fal ls die 
Pauschbeträge beim Lohnsteuerabzug 
nicht oder nicht in entsprechender Höhe 
berücksichtigt wurden, kann dies in der 
Einkommensteuererklärung für 2021 nach-
geholt werden. Auch kann eine Herab-
setzung von Einkommensteuer-Voraus-
zahlungen zu prüfen sein.


